
Reiterverein Brackenheim e. V. Lars Stiegemeier

Im Schelmengrund 18

75031 Eppingen-Kleingartach

Tel: 0162/2655490

Mitgliedserklärung

Hiermit erkläre ich/wir meinen/unseren Beitritt als

Aktives Mitglied Reiter (Erw.) Familie (Bitte alle 

Reiter (Jug.) Familienmitglieder mit 

Passives Mitglied Fahrer Namen und Geburtsdatum

Voltigierer angeben Evtl. auf weiterem 

Gastreiter Blatt)

Ab dem:

Name: Name:

Vorname: Vorname:

Geburtsdatum: Geburtsdatum:

Straße: Name:

Ort: Vorname:

Telefon: Geburtsdatum:

Beruf: Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen haften die unterzeichneten gesetzlichen Vertreter als Bürgen

für alle Verpflichtungen des Minderjährigen aus seiner Zugehörigkeit zum Verein)

Einzugsermächtigung (SEPA-Basislastschrift)

Hiermit ermächtige(n) ich (wir) den Reiterverein Brackenheim e.V. jederzeit wiederruflich, die 

Mitgliedsbeiräge und Gebühren bei Fälligkeit

ab sofort ab:

von meinem (unserem) Girokonto (kein Sparkonto) einzuziehen.

IBAN: 

BIC:

bei: Kontoinhaber:

Unterschrift des 

Kontoinhabers Email: 

Bankverbindung: Volksbank Brackenheim IBAN: DE53 6209 1400 0033 5620 08 BIC: GENODES1VBR

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00001282087



Beitragsordnung

des Reiterverein Brackenheim e. V.

(gültig ab 01.01.2024)

I. Die Mitgliedsbeiträge im Reiterverein Brackenheim e. V. betragen für

1. Aktive Mitglieder (Nutzung der Reitanlage) Vereinsheim+Hallendienst sind zu erbringen

a) Erwachsener                                                                                                                                                    jährlich 75,00 €           

b.) Fahrer jährlich 40,00 €           

c.) Familie (als Familie gelten 2 Personen, die im Eheverhältnis jährlich 115,00 €         

oder eheähnlichem Verhältnis zusammenleben und deren Kind/

Kinder das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

(Alle Personen einer Familie sind aktive Mitglieder)

 Wer Pferdebesitzer ist, muss aktives Mitglied sein, ist das

Mitglied noch minderjährig, muss ein Elternteil aktives Mitglied sein.

2. Aktive Mitglieder unter 18 Jahren (Nutzung der Reitanlage)

Bei Minderjährigen haftet die unterzeichneten gesetzlichen Vertreter

als Bürgen für alle Verpflichtungen des Minderjährigen aus seiner 

Zugehörigkeit zum Verein.

a) Jugendliche (Reiter) jährlich 35,00 €           

b) Jugendliche Voltigierer jährlich 30,00 €           

3. Passive Mitglieder (keine Nutzung der Reitanlage)

a) Erwachsene/Jugendliche jährlich 25,00 €           

4. Gastmitglieder (Nutzung der Reitanlage für max. 3 Monate am Stück) monatlich 35,00 €           

Über die Zeit der Gastmitgliedschaft sind Vereinsheim- und

Hallendienst zu erbringen. Unabhängig von der Zeit der Gastmitgliedschaft

ist in dem Jahr, an dem die Gastmitgliedschaft erfolgt, an den Turnieren

jeweils 2 Schichten zu arbeiten. 

5. Aufnahmegebühren

a) Familie 200,00 €         

b) Erwachsener 150,00 €         

c) Jugendliche (Reiter) 50,00 €           

6. Anlagennutzungsgebühr (für Pferdebesitzer/auch Gastreiter/pro Pferd) monatlich 13,00 €           

7. Arbeitsstunden

Alle aktiven Mitglieder ab dem 16. Lebensjahr sind verpflichtet im Jahr 40 Std. zu leisten. Zu den 40 Arbeitstunden

zählen die Stunden eines Arbeitsdienstes, der Turniere und der sonst. Veranstaltungen. Die Stunden müssen vom

 1. oder 2. Vorsitzenden auf dem dafür vorgesehenen Schriftstück schriftlich bestätigt werden. Das aktive Mitglied ist 

selbst dafür verantwortlich. Stunden, die Familienmitglieder oder Freunde für ein aktives Mitglied leisten, werden diesem

Mitglied angerechnet. Falls auf einem Turnier nicht gearbeitet werden kann, muss dieses Mitglied

selbst Ersatz finden. Bei Kindern unter 16 Jahren ist er erwünscht in angemessenem Rahmen mit zu helfen.

Bei den Voltigierern haben sich die Eltern beim Eintritt in den Verein verpflichtet, an den Turnieren

zwei Schichten zu leisten und Kuchen zu backen. 

Ende des Jahres werden für nicht geleistete Arbeitsstunden 10 €/pro Stunde berechnet.

II. Fälligkeiten

1. Der Jahresbeitrag ist jeweils im Februar eines jeden Jahres fällig und wird abgebucht. 

2. Der Betrag für nicht geleistete Arbeitsstunden muss innerhalb von 6 Wochen nach Eingang der

Zahlungsaufforderung auf das Konto des RV Brackenheim eingehen, geschieht dies nicht, wird der

Ausschluss dieses aktiven Mitglieds / Voltigierers nach §5 der Satzung durch den Vorstand verfügt.

3. Die Anlagennutzung ist vierteljährig zur Zahlung fällig.

Bankverbindung RV Brackenheim IBAN:DE53 6209 1400 0033 5620 08, BIC:GENODES1VBR Volksbank Brackenheim

III. Eintritt und Kündigung der Mitgliedschaft

1. Mit Eintritt in den RV Brackenheim wird für aktive Mitglieder für das laufende

Geschäftsjahr der sich errechnete Teiljahresbetrag innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung fällig.

2. Die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich bis spätestens 30.11 für das folgende Kalenderjahr bei der 

Vorstandschaft erfolgen.

3. Mit Eintritt in den RV Brackenheim wird dessen Satzung, Gelände- und Hallenordnung anerkannt. Alles kann von 

jedem Mitglied angefordert werden. 

IV. Geltungsmachung von Verzugs- und Mahngebühren bleiben dem RV Brackenheim vorbehalten.

Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Termine: Pferdefest (Sept.) / Voltigier-Turnier (Okt.) sämtliche andere Termine werden rechtzeitig angekündigt



Datenschutzerklärung/Informationspflicht gem. Art. 13  und 14 DS-GVO: 
Mit dem Antrag zur Aufnahme in den Verein erklärt sich der/die Antragsteller/In 
einverstanden, dass die o. a. personenbezogenen Daten, die für die Begründung und 
Durchführung des zwischen Mitglied und Verein durch den Beitritt zustande 
kommenden rechtsgeschäftlichen Vertragsverhältnisses erforderlich sind, per EDV 
beim Verein für die Dauer der Mitgliedschaft und gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
erhoben und verarbeitet werden. Und zwar zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, zum 
Zwecke der Beitragsverwaltung und zur Durchführung des satzungsgemäßen 
Vereinsbetriebes (Art. 6 Abs. 1 lit. b, DS-GVO). Die personenbezogenen Daten werden 
dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nicht, im 
Bedarfsfalle (ohne SEPA-Basislastschrift-Mandat) nur an die zuständigen Stellen der 
Sport-Dachorganisationen. Die Aufsichtsbehörde ist der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Homepage: 
www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de. Weiteres wird in einer 
Datenschutzordnung des Vereins geregelt. Die kompletten Informationspflichten gem. 
Art. 13 und 14 DS-GVO sind im Fenster am Reiterstüble ausgehängt.  
 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen im Sinne des  Art. 13 Abs. 1 lit. a, DS-
GVO bei der Erhebung von personenbezogenen Daten:  
 
Name des Vereins: Reiterverein Brackenheim e.V. 

Straße:  Im Gewann Kohlern 3 

PLZ, Ort: 74336 Brackenheim-Dürrenzimmern 

E-Mail: info@reiterverein-brackenheim.de 

Vorstand: Lars Stiegemeier  

 

 

 

Datum/Ort:      Unterschrift:                       

http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/


RV Brackenheim Formular Reitanlagennutzung

Reitanlagennutzung   (Angabe der Pferde, die die Reitanlage des RV Brackenheim nutzen)

Die folgenden Angaben dienen zur Berechnung der neuen Reitanlagengebühr.

Die Anlagennutzungsgebühr beträgt zukünftig 13,- € pro Monat pro Pferd. Abgerechnet werden volle Quartale.

Selbstverständlich kann der Stand der hier ermittelten Angaben bei Bedarf auf einem neuen Formular aktualisiert/ korrigiert werden. 

Name des Reiters/ Pferdebesitzers/ der Familie: _______________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Summe →

___________________________________________________________________

(Ort, Datum, Unterschrift*)

* mit meiner Unterschrift bestätige ich :

1. die Richtigkeit und Vollständigkeit der von mir gemachten Angabe/n.

2. den von mir angegebenen Betrag für die Anzahl und den Zeitraum der/s von mir/ uns genutzten Pferde/s auf der Reitanlage des Reiterverein Brackenheim.

3.  dass für die genutzten Pferde eine Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht.

Ich wünsche folgende Zahlungsweise (zutreffendes bitte ankreuzen):

per Banküberweisung

Einzugsermächtigung/ SEPA Basislastschrift:

Hiermit ermächtige ich den Reiterverein Brackenheim e.V., jederzeit widerruflich, die Anlagennutzungsgebühren (ebenso wie die Mitgliedsbeiträge)  bei Fälligkeit von meinem (unserem) 

Girokonto (kein Sparkonto) einzuziehen.

IBAN: Geldinstitut: BIC: Kontoinhaber:

Unterschrift des Kontoinhabers

Zeitraum
Summe

Betrag
1. Quartal

01.01.-31.03.

→ 39 €

2. Quartal

01.04.-30.06.

→ 39 €

3. Quartal

01.07.-30.09.

→ 39 €

4. Quartal

01.10.-31.12.

→ 39 €

Nr. Geschlecht Rasse Farbe Abzeichen

Stand Januar 2012
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